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Stimmen zum Alters-Konkubinat

Zürich
«Was unsere Altersheime anbetrifft, hatten
wir bisher nur Anmeldungen von unverhei-
rateten Paaren für je ein Einer-Appartement
auf dem gleichen Stockwerk. Wenn irgend
möglich, werden solche Wünsche berück-
sichtigt, wobei aber selten beim Einzug
schon zwei Zimmer auf der gleichen Etage
frei sind. Sobald es sich ermöglichen lässt,
kann dann der eine Partner nachträglich
umziehen, was aber oft gar nicht mehr ge-
wünscht wird, weil man sich auch so schon
gut eingelebt hat.
Bei den städtischen Alterssiedlungen kann
es vorkommen, dass sich ein nicht verheira-
tetes Paar um eine Ehepaarwohnung be-
wirbt. Wir verfügen aber in den Siedlungen
leider nicht über genügend Ehepaar-Appar-
temente. Ausserdem sind unsere Wohnun-
gen stark subventioniert. Nachdem nun ei-

nem Konkubinats-Paar 2 AHV-Renten zuste-
hen, einem Ehepaar aber nur IV2 Rente, ist
es sicher recht und billig, wenn die finanziell
benachteiligteren Ehepaare bevorzugt wer-
den. Wenn unverheiratete Paare zusätzlich
noch Anspruch auf Ergänzungsleistungen
haben, erhalten sie diese ebenfalls geson-
dert, wobei eventuell je nach Höhe des Miet-
Zinses noch Mietzinszuschüsse ausgerichtet
werden. Dadurch hat ein solches Paar viel
eher die Möglichkeit, die auf dem privaten
Wohnungsmarkt geforderten Mietzinse zu
bezahlen. Im weiteren ist zu bedenken, dass
auch in steuertechnischer Hinsicht die nicht
verheirateten Paare mit getrennten Steuer-
rechnungen bevorzugt sind.
Es eind also soziale und praktische Erwä-
gungen, die zu einer vermehrten Berück-
sichtigung der verheirateten Paare führen.»

Sfadfräf/'n Dr. Em/7/e L/eberherr,
l/orsfand des Soz/ä/amfes

Luzern
«Ein Zusammenleben ohne Trau-
schein ist durchaus möglich. Es gibt in Lu-
zern ein einziges Kriterium: die Umgebung
darf keinen Anstoss daran nehmen. Ge-
meinsam mit Sozialhelfern wird eine für alle
zufriedenstellende Lösung gesucht.»

7e/e/ön/'scbe Auskunft
der Sürgergfeme/nde Luzern

St.Gallen
«In der Stadt St. Gallen werden
alle Altersheime - mit einer Ausnahme -
durch private gemeinnützige Trägerschaf-
ten geführt. Wir vermuten, dass das «Konku-
binat im Altersheim» eher tabu ist. Eine re-
gionale Bestandesaufnahme scheint uns
deshalb nicht geeignet, weil damit Altershei-
me negativ etikettiert werden.»

Pro Senecfufe Sf. Ga//en

Basel
«Die Ansichten über das Konkubinat
in Alterssiedlungen haben sich in den letz-
ten Jahren leicht gewandelt, in dem man all-

gemein dem Gedanken des Zusammenle-
bens unverheirateter Partner etwas offener
gegenüber steht. Ein Konkubinat in Alters-
Siedlungen ist möglich, hängt aber von der
Haltung der betreffenden Verwaltung ab.
Nicht jede Verwaltung lässt dies zu. Die we-
nigen Erfahrungen, die bis heute gemacht
werden konnten, haben jedoch gezeigt,
dass die Opposition vor allem aus den Krei-
sen der Senioren selber kommt. Die Betraf-
fenen, welche von der Verwaltung zu wenig
geschützt werden konnten, wurden von den
Mitbewohnern schikaniert. Da mögen Eifer-
sucht, sicherlich aber vor allem auch aner-
zogene Vorurteile mitspielen.»

Pro Senecfufe ßase/-Sfadf

Bern
«Von amtlicher Seite gibt es keinerlei
Hindernisse, wenn ein Paar zusammen
wohnen möchte. Der Widerstand kommt
eher von anderen Heimbewohnern. Auf Un-
duldsamkeiten muss Rücksicht genommen
werden. Die Heimleitungen müssen versu-
chen, eine für alle tragbare Lösung zu fin-
den.»

Te/efon/'scbe Auskunft
c/er Pürsorged/rekf/on ßern

38


	Stimmen zum Alters-Konkubinat

